
 
 
  
 

 

GWE Mitgliederversammlung 
 

Montag, dem 15. Juni 2026 um 19.00 Uhr 

auf unserer Vereinsanlage Tiefenstaaken 

Julius-Vosseler-Str. 195, 22527 Hamburg 
 

Tagesordnung  
 

1 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit der 

Versammlung 

2 Ehrungen von Vereinsjugendlichen 
3 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 19.5.2025  

4 Entgegennahme  

4.1 des Jahresberichtes des BGB-Vorstandes für das Jahr 2025 
4.2 des Kassenprüferberichtes für das Jahr 2025 

4.3 Entlastung des BGB-Vorstandes für das Jahr 2025 

5 Wahlen  
5.1 Wahl des BGB-Vorstandes gem. § 14 der Satzung  

-1.Vorsitzende/r (in geraden Jahren)    

 -3.Vorsitzende/r (in geraden Jahren)  
5.2 Wahl des beratenden Vorstandes gem. § 15 der Satzung (in geraden Jahren)  

 -beratender Vorstand Verwaltung 
 -beratender Vorstand Öffentlichkeit 

 -beratender Vorstand Sport 

5.3 Wahl des Ehrenrates gem. § 17 der Satzung (sechs Personen für vier Jahre) 
5.4 Wahl der Kassenprüfer gem. § 18 der Satzung (drei Personen für zwei Jahre) (in geraden 

Jahren)  

6 Bestätigungen  
6.1 der Vereinsjugendleitung gem. § 16 der Satzung -Vorstand Jugend    

6.2 der gewählten Leiter der einzelnen Sportabteilungen gem. § 19 der Satzung  
7 Beschlussfassung über fristgerecht eingereichte Anträge 

  -Antrag des Vorstandes auf Änderung der Satzung  

(ein Entwurf steht auf der GWE-Homepage im Internet bereit oder kann in der 
Geschäftsstelle in Kopie abgeholt werden) 

8 Verschiedenes 

  -Diskussion zur Mitgliederbeteiligung in den Mitgliederversammlungen 

9 Ehrungen Erwachsene 

 
Das Protokoll der Versammlung aus dem Jahr 2025 ist veröffentlicht auf unserer GWE-

Vereinshomepage und kann auch in Kopie in unserer Geschäftsstelle abgeholt werden. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Kontakt und Informationen 

Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel v. 1901 e.V. – Julius-Vosseler-Str. 195 – 22527 Hamburg  

Ralf Meiburg, Imke Wegner, Dennis König (als BGB-Vorstand) 


